
Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates am 20.11.2023

Ort der Sitzung:
Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung:
anwesend:

Ratssaal
18.30 Uhr
22.00 Uhr
Anwesenheitsliste

TOP 01: Protokollarische Feststellungen
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Unterlagen
waren fristgerecht im RIS eingestellt. Das Protokoll unterzeichnen Herr Keyselt und Kleinig.
GR Herr Kanthack stellt den Antrag, den TOP 13 vor den TOP 6 aufzunehmen. Dem Antrag
wurde mit 12 Ja Stimmen zugestimmt.

TOP 02: Bürgerfragestunde
Es gibt keine Anregungen und Hinweise.

Frau Winter vom KuHstalt e.V. informiert noch einmal zur Möglichkeit einer Info -
Wahlveranstaltung für die bevorstehenden Wahlen im kommenden Jahr. Alle Parteien
könnten sich mit Infoständen einbringen und den Bürgern von Großpösna ihrWahlprogramm
vorstellen, Fragen beantworten und Diskussionen führen. Der Termin wäre der 26.05.2024,
die Parteien möchten sich zeitnah im KuHstall melden, ob sie dieses Angebot in Anspruch
nehmen wollen.

TOP 03: Vorstellung der Ergebnisse zur Bürgerbeteiligung
Gast der Sitzung ist Herr Schmidt vom Büro Civvix. Gemeinsam mit dem Büro aus Leipzig
wurde die Befragung zum Thema „Bürgerbeteiligung in Großpösna" durchgeführt und
bearbeitet. Erstellt wurden Fragebögen, von denen 559 an zufällig ausgewählte Haushalte
der Gemeinde versendet wurden, diese konnten online oder per Hand ausgefüllt werden.
197 Rückmeldungen wurden erzielt.
Die Auswertung der einzelnen Kriterien der Befragung wurden ausgewertet und vorgestellt.
Die Ergebnisse sind dem Protokoll beigefügt.
Eine ausführliche Auswertung wird vom Büro Civvix bis Ende des Jahres erarbeitet und auf
der hlP der Gemeinde veröffentlicht.

TOP 04: Beschluss zur Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde
Großpösna für die Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen 2024
Der Gemeinderat beschliesst den Gemeindewahlausschuss für die Gemeinderats- und
Ortschaftsratswahlen am 09.06.2024 wie folgt zu besetzen:
Vorsitzende:
Beisitzer:
Beisitzerin:
Beisitzer:

Frau Sabrina Lenz
Herr Mathias Wildeis
Frau Ellen Zschörnig
Herr Stefan Chramosta

Stellvertreterin:
Stellvertreterin:
Stellvertreter:
Stellvertreter:

Frau Josefin Scherf
Frau Ute Seifert
Herr Garsten Pönicke
Frau Elvira Henkel

Beschluss: GR -2023-51
Abstimmung: 14 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 05: Vorstellung der Ergebnisse des Städtebaulichen Wettbewerbs Fuchshainer Straße
BAL Herr Wiederanders begrüßt die Vertreter der Büros Hentsch und DNR, informiert zum
geplanten Baufeld in der Fuchshainer Straße, welches im FNPL der Gemeinde für
Bebauung vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang wurde der Städtebauliche Wettbewerb
ins Leben gerufen. Ziel ist es, eine optimale Planung / Bebauung der Fläche durch die
jetzigen Eigentümer für Großpösrta zu erreichen.
Beide Büros stellen ihre Ideen zur Bebauung vor (Pläne im RIS), Parkplätze,
Innengestaltung, Begrünung, Anordnung und Höhe der Bebauung, Einbindung der
bestehenden Bebauung (Kita Hubu), Erschließung usw.

BM Herr Strobel: Dankt für die Vorstellung der Ideen, es besteht kein Zeitdruck, die
Einwohner sollen mitgenommen werden. Prozessfortsetzung im
technischen Ausschuss, besonders wichtig Regen - und
Schmutzwasserführung.



GR Herr Viaion: zentrale Wärmeplanung / Wärmenetz ist ein wichtiges Thema
GR Herr Wolf: Parksituation muss ein Schwerpunkt sein, mindestens 2 Parkplätze auf

dem eigenen Grundstück und auch öffentliche Parkplätze für Besucher usw.

GR Herr Schreiber: Welche Art der Bebauung ist vorgesehen.
BAL Herr Wiederanders: EFH, Doppel - und Reihenhäuser, die gemeindeeigene Fläche für

Geschossbauten

GR Herr Borisch: Kita Hummelburg muss in die Gestaltung des Areals mit einbezogen
werden, darf auf keinen Fall abgerissen werden.

TOP 06: Beschluss zur Übernahme des Eigenanteils des Kinder- und Jugendring Landkreis
Leipzig e.V. für das FörderprojektJugendareal am Störmthaler See
Der Gemeinderat beschliesst die Zustimmung zur Erklärung der Übernahme des
Eigenanteils für das Projekt des Kinder- und Jugendring
Landkreis Leipzig e.V. als Verbund partner des Projektes "Jugendareal am Störmthaler See
mit dem Fokus auf Bildung für nachhaltige Entwicklung" in Höhe von 18.000 EUR im
Haushaltsjahr 2024 und 19.500 EUR im Haushaltsjahr 2025. Die Zustimmungserklärung wird
nur wirksam, wenn sowohl die Gemeinde Großpösna als auch der Kinder- und Jugendring
Landkreis Leipzig e.V. den Fördermittelbescheid für das Projekt erhalten.
Beschtuss: GR-2023-62
Abstimmung: 12 Ja Stimmen 3 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

GR hlerr Kanthack: Projekt ist völlig überdimensioniert, Eigenanteil ist viel zu hoch,
Erwachsenenförderung unangemessen

BM Herr Strobe): Der Fokus des Projektes liegt ausschließlich auf Projekten für Kinder und
Jugendliche aus der Region

GR Frau Christoph: Ein Projekt, dass man unterstützen sollte, hier sind alle
Voraussetzungen dafür gegeben, Jugendarbeit zu leisten, die Struktur
des LSH könnte genutzt werden. Kostendiskussion wäre eher beim
Campingplatz angebracht, nicht bei Projekten für Kinder und
Nachwuchs.

GR Frau Wolf: Objekt ist viel zu groß und zu teuer

GR Herr Vialon: Das Konzept für das Projekt wurde vom Kreisjugendring erstellt, dort
wird eine gute und wichtige Arbeit geleistet. Kinder und Jugendliche
bekommen hier Z.B. die Möglichkeit eigenverantwortlich die Fläche zu
entwickeln. Es könnte geprüft werden, ob sich die Veranstalter von
Highfield finanziell in das Projekt einbringen könnten.

GR Frau Kluge: Unterstützt das Projekt, Eigenverantwortung ist gefragt.

TOP 07: Beschluss über die Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen in
der Gemeinde Großpösna ab 2024
Der Gemeinderat beschließt die Neufestsetzung der Elternbeiträge für die
Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Großpösna gemäß der beigefügten Tabelle zum
01.01.2024. Die Tabelle ist fester Bestandteil dieses Beschlusses.
Beschluss: GR-2023-52
Abstimmung: 9 Ja Stimmen 5 Nein Stimmen 1 Enthaltung

BM Herr Strobel: Der Beschluss wurde im VA vorberaten und zur Beschlussfassung
empfohlen, Gespräche wurden mit allen Trägem geführt. Herr Strobel
erläutert die Kostenentwicklung der Elternbeiträge seit 2019. Die Tabelle
zur Erläuterung der einzelnen Positionen liegt dem Protokoll bei.

GR Herr Borisch: Erhöhung der Eltern beitrage unvertretbar, nicht einverstanden



GR Frau Kluge: Sieht die finanziellen gesetzlichen Zwänge, ist aber nicht einverstanden,
Bund ist in der Pflicht.

GR Frau Christoph: Bund zahlt nicht, Gemeinde macht es richtig, es wurde viel investiert

GR Herr Kanthack: Geld wird für andere Projekte ausgeben, aber nicht zur Stützung der
Elternbeiträge

GR Dr. Fröhlich: Ausgaben von Fördermitteln und laufende hlaushaltskosten nicht
miteinander vergleichen, Großpösna liegt im unteren Bereich mit den
Kosten, alles ist transparent

BM Herr Strobe): Für Familien mit niedrigem Einkommen besteht die Möglichkeit der
Antragstellung zur Kostenreduzierung

TOP 08: Beschluss der Finanzierungsvereinbarungen für den Betrieb der Kindertagesstätten
der AWO Kita und ambulante Dienste GmbH der Gemeinde Großpösna für das Jahr
2024
Der Gemeinderat beschließt die Finanzierungsvereinbarungen für den Betrieb der
Kindertagesstätten der AWO Kita und ambulante Dienste GmbH in der Gemeinde
Großpösna für das Jahr 2024. Die Vereinbarungen sind fester Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss: GR-2023-53

Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 09: Beschluss der Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der Kindertagesstätte des
Kleinen Hände e.V. in der Gemeinde Großpösna für das Jahr 2024
Der Gemeinderat beschließt die Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der
Kindertagesstätte des Kleinen Hände e.V. in der Gemeinde Großpösna für das Jahr 2024.
Die Vereinbarung ist fester Bestandteil des Beschlusses.
Beschtuss; GR-2023-54
Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 10: Beschluss der Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der Kindertagesstätte der
Diakonie Leipziger Land e.V. in der Gemeinde Großpösna für das Jahr 2024
Der Gemeinderat beschließt die Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der
Kindertagesstätte der Diakonie Leipziger Land e.V. in der Gemeinde Großpösna für das Jahr
2024. Die Vereinbarung ist fester Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss: GR-2023-55
Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 11: Beschluss zur Finanzierung ehrenamtlicher Tätigkeiten im Rahmen der
Ehrenamtssatzung im Haushaltsjahr 2024
Der Gemeinderat beschließt zur Finanzierung von Aufwandsentschädigungen für
ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen der Ehrenamtssatzung der Gemeinde Großpösna im l.
Halbjahr 2024, 4.000 Euro in den Haushaltsplan 2024 einzustellen.
Beschluss: GR-2023-56
Abstimmung: 13 Ja Stimmen 1 Nein Stimme 1 Enthaltung

GR Herr Schreiber: Ziel sollte die Festeinstellung sein
BM Herr Strobel: Die Verträge mit den ehrenamtlichen Helfern sind zeitlich überschaubar,

die Ehrenamtler schätzen die gemeinsame Arbeit und sind froh über die
Wertschätzung ihrer Hilfe.

TOP 12: Beschluss zur Fortsetzung der Finanzierung von zwei geringfügig beschäftigten
Gemeindevollzugsbediensteten im Ordnungsamt
Der Gemeinderat beschließt die unbefristete Fortsetzung der Finanzierung von zwei
geringfügig beschäftigten Gemeindevollzugsbediensteten im Ordnungsamt und die damit



verbundene Bestätigung der jährlichen Kostenaufnahme in Höhe von 12.500 € in die
Haushaltsplanung 2024 ff.
Beschluss: GR-2023-57
Abstimmung: 13 Ja Stimmen 1 Neinstimme 1 Enthaltung

HAL Frau Lenz: Erläutert die im RIS eingestellte Übersicht zu den Einsätzen der
Vollzugsbediensteten

TOP 13: Beschlüsse zur Änderung der zugewiesenen Vollzugsaufgaben der gemeindlichen
Vollzugsbediensteten
Der Gemeinderat beschließt, Herrn FrankMüller mit Wirkung zum 21.11.2023 folgende
polizeibehördlichen Aufgaben als gemeindlichen Vollzugsbediensteten zu übertragen:
Vollzug
1. von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden,
2. der Vorschriften zum Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen,

Kinderspielplätzen sowie anderen dem öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen und
Einrichtungen gegen Beschädigung, Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung,

3. der Vorschriften über den ruhenden Verkehr,
4. der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen,
5. der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns, und Ablagerns von Abfällen

sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen
Beschluss: GR-2023-58
Abstimmung: 14 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 1 Enthaltung

Der Gemeinderat beschließt Herrn Frank Seifert mit Wirkung zum 21.11.2023 folgende
polizeibehördlichen Aufgaben als gemeindlichen Vollzugsbediensteten zu übertragen:
Vollzug
1. von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden,
2. der Vorschriften zum Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen,

Kinderspielplätzen sowie anderen dem
öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen und Einrichtungen gegen Beschädigung,
Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung,

3. der Vorschriften über den ruhenden Verkehr,
4. der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen,
5. der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns, und Ablagerns von Abfällen

sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen,
6. der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen,
7. der §§ 3 bis 9 des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes vom 1. Dezember 2010

(SächsGVBI. S. 338), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020
(SächsGVBI. S. 589) geändert worden ist,

8. des Sächsischen Gaststättengesetzes vom 3. Juli 2011 (SächsGVBI. S. 198), das
zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBI. S. 198) geändert
worden ist, und

9. der Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden.
Beschluss: GR-2023-59
Abstimmung: 14 Ja Stimmen 0 Nein Stimme 1 Enthaltung

Der Gemeinderat beschließt Herrn Michael Biedermann mit Wirkung zum 21.11.2023
folgende polizeibehördlichen Aufgaben als gemeindlichen Vollzugsbediensteten zu
übertragen:
Vollzug
1. von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden,
2. der Vorschriften zum Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen,

Kinderspielplätzen sowie anderen dem
öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen und Einrichtungen gegen Beschädigung,
Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung,

3. der Vorschriften über den ruhenden Verkehr,
4. der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen,
5. der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns, und Ablagerns von Abfällen

sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen,
6. der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen,



7. der §§ 3 bis 9 des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes vom 1. Dezember 2010
(SächsGVBI. S. 338), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020
(SächsGVBI. S. 589) geändert worden ist,

8. des Sächsischen Gaststättengesetzes vom 3. Juli 2011 (SächsGVBI. S. 198), das
zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBI. S. 198) geändert
worden ist, und

9. der Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden.
Beschluss: GR-2023-60
Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimme 0 Enthaltungen

Der Gemeinderat beschließt Herrn Wolfram Knauf mit Wirkung zum 21.11.2023 folgende
polizeibehördlichen Aufgaben als gemeindlichen Vollzugsbediensteten zu übertragen:
Vollzug
1. von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden,
2. der Vorschriften zum Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen,

Kinderspielplätzen sowie anderen dem
öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen und Einrichtungen gegen Beschädigung,
Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung,

3. der Vorschriften über den ruhenden Verkehr,
4. der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen,
5. der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns, und Ablagems von Abfällen

sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfalle außerhalb dafür zugelassener Anlagen,
6. der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen,
7. der §§ 3 bis 9 des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes vom 1. Dezember 2010

(SächsGVBI. S. 338), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020
(SächsGVBI. S. 589) geändert worden ist,

8. des Sächsischen Gaststättengesetzes vom 3. Juli 2011 (SächsGVBI. S. 198), das
zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBI. S.198)geändert
warden ist, und

9. der Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden.
Beschluss: GR-2023-61
Abstimmung: 14 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 1 Enthaltung

TOP 14: Beschluss einer Verpflichtungsermächtigung zu Mehrkosten der FW-Kalthalle
Der Gemeinderat beschließt eine Verpflichtungsermächtigung für Mehrkosten der
Feuerwehr-Abstellhalle i. H.v. 95.000 € im Investitionsplan 2024 und genehmigt schon jetzt
diese Mehrkosten.
Beschluss: GR-2023-66
Abstimmung: 12 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 2 Enthaltungen 1 Ausschluss wegen

Befangenheit

Im September 2022 hat der Gemeinderat beschlossen, 100 TEUR aus der Liquiditätsreserve
als außerplanmäßige Ausgabe für den Bau einer Abstellhalle neben dem
Feuerwehrgerätehaus Großpösna bereitzustellen.
Mit dem Entwurf wurde eine Kostenschätzung über 104 TEUR vom Planungsbüro vorgelegt
(22.09.2022). Die Planung wurde i. Z. m. der Feuerwehr vertieft und zur Genehmigung
gebracht. Nach Ausschreibung der Tiefbauarbeiten und derTragkonstruktion sind diese
beiden Lose mit insgesamt rund 89 TEUR beauftragt. Die Planung, einschl. Statik und
Brandschutzkonzept ist bisher mit 14.250 € beauftragt.
Für die Fertigstellung der Abstellhalle, insbesondere für Fassade, Dach, Installationsarbeiten
und Anpassungen der Pflasterflächen vor und hinter der Halle, sind nach aktueller
Schätzung weitere ca. 89 TEUR erforderlich.
In den Investitionsplan 2024 sollen demzufolge 95 TEUR (Gesamtfinanzvolumen dann 195
TEUR) aufgenommen werden.
Damit die anstehenden Leistungen ohne Verzögerung ausgeschrieben werden können und
deren Finanzierung gesichert ist, ist diese Verpflichtungsermächtigung notwendig.



TOP 15:1. Lesung Haushaltsplan 2024
Die Kämmerin Frau Rensmann erläutert den im RIS eingestellten Investitionsplan.

BM Herr Strobel: Für Hinweise und Anregungen zum Haushaltsplan durch die Gemeinderäte
bitte im Amt melden.

TOP 16: Beschluss zur Widmung von Straßen im Gemeindegebiet von Großpösna Parkplatz
Seifertshainer Straße
Der Gemeinderat beschließt die Widmung des Flurstückes 177/59 sowie einer Teilfläche des
Flurstückes 177/60 der Gemarkung Großpösna - entsprechend beigefügtem Lageplan - in
einer Größe von insgesamt 21,50m x 13,50m (177/59) und 3,20m x 5,00m (177/60) als
öffentliche Straße (§ 6 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1r, 3b und Abs. 2 SächsStrG). Die Flächen sind
Bestandteil der Seifertshainer Straße.
Einteilung der Verkehrsflächen: Ortsstraße;
Träger der Straßenbaulast: Gemeinde Großpösna;
Beginn der Nutzung: sofort;
Der Beschluss ist umgehend bekannt zu machen. Die Widmung tritt mit der Bekanntmachung
dieses Beschlusses in Kraft.
Beschluss: GR- 2023-63
Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 17: Beschluss zur Widmung von Straßen im Gemeindegebiet von Großpösna
Wendeanlage Mühlweg
Der Gemeinderat beschließt die Widmung der Flurstücke 278/20, 282/3, 278/16 (Teilfläche)
Gemarkung Großpösna, 12/1 (Teilfläche) Gemarkung Oberholz - entsprechend beigefügtem
Lageptan - in einer Größe von insgesamt 33,50 x 6,50 und 12m x 6,50m (Fahrbahn einschl.
umlaufenden Sicherheitsraum) als öffentliche Straße (§ 6 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs.1r, 3b und
Abs. 2 SächsStrG). Die Flächen sind Bestandteil des Mühlweges.
Einteilung derVerkehrsflächen: Ortsstraße;
Träger der Straßenbaulast: Gemeinde Großpösna;
Beginn der Nutzung: sofort;
Der Beschluss ist umgehend bekannt zu machen. Die Widmung tritt mit der
Bekanntmachung dieses Beschlusses in Kraft.
Beschluss: GR-2023-64
Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 18: Beschluss über die Annahme einer Spende
Der Gemeinderat beschliesst die Annahme der aufgeführten Spende:
KELLGmbH 267,16 € Abfallcontainer zum Großpösnaer Gemeindetest 2023
Beschluss: GR-2023-65
Abstimmung: 15 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

TOP 19: allgemeine Informationen
öffentliche Veranstaltung am 28.11.2023 in der MZH in Dreiskau Muckern zum Thema
Windenergie
zum Wichtelmarkt am 2.12.2023 Einweihung der Pyramide
am 30.11.2023 gibt es zwei Infoveranstaltung für Bewerber von Seniorenwohnungen
im Generationenpark Großpösna
für den Campingplatz liegt der überarbeitete Vorentwurf des B-Planes vor,
Beschlussfassung in der Sitzung des GR am 18.12.2023 (18.00 Uhr Beginn),
Vorberatung im ][Aam 11.12.2023

TOP 20: Anfragen /
Es gibt keine Anfra$
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